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Neues aus der Rechtsprechung 

Vergütung für freigestelltes Betriebsratsmitglied 

Die vielbeachtete Entscheidung des BGH vom 10.01.2023 (6 StR 133/22) 

zu hohen Betriebsratsvergütungen als möglicher Verstoß gegen das Begüns-

tigungsverbot mit der Folge einer Einordnung als strafbare Untreue veran-

lasste eine Arbeitgeberin, die Vergütung ihres Betriebsratsmitglieds zu 

überprüfen und rückwirkend anzupassen. Die Rückforderungsansprüche 

wurden nun jedoch vom LAG Niedersachsen mit Urteil vom 26.05.2025 (12 

SLa 476/24) abgewiesen. 

Der Sachverhalt 

Der Beklagte war seit 1992 bei der Klägerin beschäftigt und seit 2004 

freigestelltes Mitglied des Betriebsrats. Zum Zeitpunkt des Amtsan-

tritts war er als Montagewerker beschäftigt und erhielt Vergütung 

nach der Entgeltstufe ES 10 des zwischen den Parteien anzuwenden-

den Entgelttarifvertrages. Während seiner Amtszeit wurde er mehr-

fach höher eingruppiert. Während einer Unterbrechung seiner Be-

triebsratstätigkeit von drei Monaten im Jahr 2013 erhielt er die Tätig-

keit eines technischen Sachbearbeiters zugewiesen, die eine Eingrup-

pierung bis Entgeltstufe 15 rechtfertigte. Nach seiner Wiederwahl in 

den Betriebsrat blieb er freigestellt; die Klägerin vergütete ihn zu-

nächst nach Entgeltstufe 14, später nach Entgeltstufe 15.  

Im Jahr 2023 nahm die Klägerin eine rückwirkende Neubewertung 

vor, stufte den Beklagten auf Entgeltstufe 11 zurück und forderte 

Rückzahlungen. Sie argumentierte, die Tätigkeit als technischer 

Sachbearbeiter im Jahr 2013 sei dem Beklagten nur vorübergehend 

übertragen worden und könne daher nicht als Grundlage seiner Ent-

geltentwicklung herangezogen werden. 

Die Entscheidung 

Das LAG folgte dieser Argumentation nicht. Es stellte fest, dass dem 

Beklagten ein Anspruch auf Vergütung nach Entgeltstufe 15 ab dem 

1. April 2016 und sogar nach Entgeltstufe 16 ab dem 1. April 2018 

zustehe. 
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Grundlage ist § 37 Abs. 4 BetrVG, der sicherstellt, dass Mitglieder des 

Betriebsrats keine Nachteile gegenüber vergleichbaren Arbeitneh-

mern mit betriebsüblicher Entwicklung erleiden.  

Der entscheidende Zeitpunkt für die Bildung der Vergleichsgruppe 

sei zunächst die Amtsübernahme. Bei Ausscheiden aus dem Betriebs-

rat und späteren erneuten Amtsantritt, sei die Vergleichsgruppe auf 

der Basis der in der Zwischenzeit ausgeübten Tätigkeit zu bilden. 

Maßgeblich sei, dass dem Beklagten nach seiner Unterbrechung Tä-

tigkeiten übertragen worden waren, die dauerhaft eine höhere Ein-

gruppierung rechtfertigten. Für seine Vergütungsentwicklung sei 

deshalb auf diese Tätigkeit abzustellen. Der Beklagte wäre daher, 

wenn er nicht wieder in den Betriebsrat gewählt worden wäre, auf 

Dauer nach Entgeltstufe 15 vergütet worden. Nach zwei Jahren in 

dieser Tätigkeit hätte er auf der Basis der tarifvertraglichen Regelun-

gen in die Entgeltstufe 16 höhergruppiert werden müssen. Ein Rück-

zahlungsanspruch der Klägerin wegen angeblicher Überzahlung be-

stehe daher nicht, vielmehr habe sie die einbehaltene Vergütung so-

wie die Differenzvergütung nachzuzahlen. 

Praxistipp 

Nach § 37 Abs. 4 BetrVG darf das Arbeitsentgelt von Betriebsratsmit-

gliedern während der Amtszeit und bis zu einem Jahr nach Ende der 

Amtszeit nicht geringer sein als das von vergleichbaren Arbeitneh-

mern mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Vergleichbare 

Arbeitnehmer sind solche, die bei Amtsübernahme ähnliche Tätig-

keiten ausübten und ähnliche Qualifikationen hatten. Maßgeblich ist 

der Zeitpunkt der Amtsübernahme, auch bei späterer Freistellung.  

Eine betriebsübliche Entwicklung liegt nur vor, wenn vergleichbare 

Arbeitnehmer in der Regel ähnliche Aufstiege oder Tätigkeiten er-

reicht haben. Einzelne, nur individuell begründete Besserstellungen 

genügen nicht. 
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